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Integriertes Handlungskonzept - Verfügungsfonds 
1. Besetzung Entscheidungsgremium 
2. Richtlinien zum Verfügungsfonds 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Ö 08.06.2016 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
 
1. Das Entscheidungsgremium wird mit folgenden Personen besetzt: 
 

 Barbara Flosbach                           Vertreter Eigentümer 

 Alexa Sünger                                  Vertreter Anwohner 

 Manfred Drecker                             Vertreter Einzelhandel 

 Tobias Vossebrecher                      ESW 

 Hans-Jörg Schneider                      Wirtschaftsbeirat 

 Helmut Wagner                               KSK Köln 

 Karsten Johnen                               Vertreter Gastronomie 

 André Hackländer                           Planungsabteilung 

 Franziska Körber (Nachf.)               Tourismus 

 Mery Kausemann                            Citymanagement 
 
 
2.  Den Richtlinien der Hansestadt Wipperfürth zur Vergabe von Finanzmitteln aus        

dem Verfügungsfonds im Sanierungsgebiet Innenstadt Hansestad Wipperfürth         
wird zugestimmt.. 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Realisierung der Maßnahme ist abhängig von der Bereitstellung der Mittel von 
Dritten, der Einstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den städtischen Haushalt 
sowie den entsprechenden Förderzusagen. Im Zuge des Beschlusses zum Gesamt-
antrag Integriertes Handlungskonzept Innenstadt ist bereits beschlossen worden, für die 
entsprechenden Jahre die Eigenanteile in den städtischen Haushalt einzustellen. Über 
die Städtebauförderung können Maßnahmen bis zu 70 % gefördert werden. 
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Demografische Auswirkungen:   
 
Der Prozess des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt soll die Lebensqualität in 
Wipperfürth stärken. Dies beeinflusst auch die Attraktivierung des Wohnstandortes und 
der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für alle Generationen. Aussagen zu konkreten 
Zahlen können allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
In der Ratssitzung vom 26.04.2016 wurde der Einrichtung eines Verfügungsfonds im 
Zuge des Integrierten Handlungskonzepts zugestimmt.  
Die Entscheidung über die Besetzung des Gremiums, sowie der Richtlinien wurde an 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen. 
 
zu 1.  Entscheidungsgremium 
 
 In der Ratssitzung vom 26.04.2016 wurde die Besetzung des Entscheidungs-

gremiums zum Verfügungsfonds noch nicht mit konkreten Personenvorschlägen 
unterlegt. Daher wurde aus Gründen der Transparenz die Entscheidung über die 
Besetzung an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen.  

 Der festgelegte Personenkreis zeichnet sich auch jetzt schon durch Engagement 
für die Hansestadt Wipperfürth aus. Alle vorgeschlagenen Personen haben sich  
zur  Mitwirkung im Entscheidungsgremium bereit erklärt. 

 
zu 2.  Richtlinien zum Verfügungsfonds 
 
 Die Richtlinien zum Verfügungsfonds sollten bezüglich der Antragsgestaltung 

flexibler gehandhabt werden. Hierzu wurde der ursprüngliche Vorschlag der 
Richtlinien zum Verfügungsfonds nochmals modifiziert. Die Änderungen sind 
unter Punkt. 6 der Richtlinien grau hinterlegt.. Der Passus zur verbindlichen 
Jahresplanung ist entfallen. Hierdurch wird die gewünschte größere  Flexibilität 
bei der Antragsgestaltung erreicht. 
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